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(Fortsetzung)

E. Zeitabschnitt von igoo bis ig43

a) Die Landestriangulation I.-III. Ordnung

In den Anfang unseres Jahrhunderts fallen die
Bestrebungen für die Vereinheitlichung des Vermessungswesens
in der Schweiz. In dieser Richtung waren die Untersuchungen,

die Ingenieur Max Rosenmund, nachmaliger Professor
der Eidg. Technischen Hochschule in Zürich, anstellte,
ausschlaggebend. Die Wahl eines einheitlichen Projektionssystems

für die ganze Schweiz, — der schiefachsigen
Zylinderprojektion — und gleichzeitig die von Dr. Hilfiker, Ingenieur
der Eidg. Landestopographie empfohlene Annahme der
Höhe 3j3,6oo für Repère Pierre d. Niton (R.P.N) als
einheitlicher Ausgangspunkt für das schweizerische Höhennetz,
bedeuteten ein umwälzendes Ereignis im Chaos der kantonalen

Projektionssysteme und Höhenhorizonte. Damit war
die technische Grundlage für die Vereinheitlichung der
Vermessung gegeben. Als im Jahre 1907 sodann das Schweiz.

Zivilgesetzbuch vom Schweizervolk angenommen wurde,
war auch die so wichtige rechtliche Grundlage geschaffen.



In zeitlicher Folge kommt in erster Linie die Erstellung
der Triangulation I.-III. Ordnung des Berner Jura, die
zunächst, wie schon erwähnt, — als Folge der eidgenössischen
Forstgesetzgebung — die notwendigen geodätischen Grundlagen

für die Forstvermessungen liefern sollte. Da aber auch
ein kantonales Bedürfnis vorlag, in vereinzelten Gemeinden
des Jura die Parzellarvermessungen neu zu erstellen, begann
die Eidg. Landestopographie durch Geometer F. Liengme
von Cormoret die Triangulation I.-III. Ordnung des Berner
Jura im Jahre 1900 zu rekognoszieren. Sodann wurde, von
1901 an, der Aufbau des neuen Netzes, die Signalisierung
und die Winkelmessung durch R. Reber, Trigonometer der
Eidg. Landestopographie, begonnen und bis 1903 fortgesetzt.

Der Aufbau dieses Netzes hat nach der Dreiecksmethode

stattgefunden; immerhin ist aus der Abb. ig
ersichtlich, daß die Anlage des Hauptnetzes genügend ist.
Von 1905 an wurde durch Ingenieur Karl Leutenegger der
Anschluß an das Basisanschluß-Netz Aarberg ausgeführt
und die Beobachtungen im eigentlichen Jura fortgesetzt und
1908 zum Abschluß gebracht. Erstmals wurde auf eine
tadellose und dauerhafte Versicherung der trigonometrischen

Punkte große Sorgfalt verwendet. Alle Punkte sind
durch gut dimensionierte Granitsteine und überdies durch
unterirdische Granitplatten versichert. Zudem sind mit den
Eigentümern der Signalstellen Dienstbarkeitsverträge
abgeschlossen worden, die für die Erhaltung der trigonometrischen

Punkte eine weitere Sicherheit boten. Die Hauptpunkte

wie Chasserai, Röthifluh und Pouillerel wurden
durch eiserne Pyramiden signalisiert; auf Rämel, Raimeux
und Faux d'Enson wurden Eisenbetontürme erstellt (siehe
Abb. 20); alle übrigen Punkte waren durch gewöhnliche
Brettersignale kenntlich gemacht. Die Berechnung der
trigonometrischen Punkte geschah erstmals in der
schiefachsigen Zylinder-Projektion; sie sind nach der Methode
der kleinsten Quadrate ausgeglichen. Die Höhen sind,
aufgebaut auf zahlreiche an das eidg. Nivellement angeschlossene

trigonometrische Punkte, in Netzen und Einzelpunkten
berechnet. Die Berechnungen waren 1910 abgeschlossen.

In den Jahren 1908-1911 fanden sodann
Kommissionsbesprechungen zwischen den Bundesbehörden und dem
Schweiz. Geometerverein statt, die zur Aufgabe hatten, die
gesetzlichen Grundlagen für die Durchführung der
Grundbuchvermessungen vorzubereiten. Unter der zielbewußten
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Leitung von Dr. Leonz Held, Direktor der Eidg.
Landestopographie, wurden die Texte für die Bundesratsbeschlüsse
und Instruktionen bereinigt, welche am 13. April und am
10. Dezember 1910 Gesetzeskraft erlangten. Auf 1. Januar
1912 wurde Prof. Dr. Th. Guhl zum Chef des Eidg.
Grundbuchamtes und Kantonsgeometer E. Röthlisberger zum
ersten Eidg. Vermessungsinspektor ernannt. Alle geodätischen

Grundlagen, die die Eidg." Landestopographie erstellt

Abb. 20

hatte und noch neu erstellte, mußten von diesem Zeitpunkt
an diesen neuen gesetzlichen Vorschriften angepaßt werden.

Inzwischen hatte sich allgemein die Erkenntnis Bahn
gebrochen, daß ein Dreiecksnetz nicht mehr auf der einfachen
Dreiecksmethode aufgebaut werden dürfe, sondern daß

nur ein strenger Netzaufbau von der I. bis IV. Ordnung
streng vom Großen ins Kleine mit Mehr- und Einzelpunkten

erstellt und durch Ausgleichung nach der Methode der
kleinsten Quadrate berechnet, Gewähr für die innere
Genauigkeit der ganzen Triangulation bietet. Der Netzaufbau
dürfe auch nicht an den Kantonsgrenzen Halt machen, son-



dem müsse sich über orographisch günstig begrenzte
Gebiete erstrecken. In diesem Sinne bearbeitete der
Berichterstatter 1909 bis 1912 das Hauptnetz I.—II. Ordnung über
die schweizerische Hochebene, unterstützt durch seine
Mitarbeiter Ingenieure Emil Hunziker, Lang, Ganz und Schnei-

Hauptnetz 1- II. Ordnung
des
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Berner-Mittellandes y^
RotifluhÄf^ ^B Homberg

Montoi^—"sTz^"^ /1

Chasserai @£T \ / //

^——""vhT^Ü9

mi,tt^. ^\. // /y
i?Bantiger .^-sSF*15^

^jjftl NaPL
-^*» P.latus

\ \\ ^U^"»«&5--L \ >v \

V| iV I \ \ Nêters^P JC^^sj^ \
~ & Rothorn

Berrà ^^^^^^^^^^^^\F^^
Niesen

ii™ ¥ 40*.
Ddg. Landestopographie

19«

Abb. 21

der. Der zentrale Teil dieses grundlegenden Netzes, welches
das bernische Mittelland vollständig bedeckt, ist in Abb. 21
dargestellt. Ursprünglich war, nach der Auffassung einer im
Jahre 1909 bestellten Triangulations-Kommission, welche
die Frage zu prüfen hatte, ob das Netz I. Ordnung der
geodätischen Kommission als genügende Grundlage für den
Aufbau der neuen Grundbuchtriangulation zu bewerten sei

und welche diese Frage bejahte, vorgesehen, den südlichen



Zweig dieses Netzes unverändert als Grundlage für das
Berner Netz zu benützen. Der Zweifel an der Identität der
Zentren der Gebirgspunkte, wie Hangendhorn, Basodino
und anderen sowie Bedenken der Eidg. Landestopographie
an die ausreichende Genauigkeit der Beobachtungen von
1862-1877 bewogen den Berichterstatter, über unser Alpengebiet

ein ganz neues Netz zu disponieren, an welches dann
auch das Netz des Berner Oberlandes angeschlossen wurde.

**

Abb. 22

Die Versicherung, Signalisierung und Berechnung des ganzen
Netzes I. und II. Ordnung über das bernische Mittelland und
Oberland fand in den Jahren 1911-1914 statt, so daß von
1915 an die Detailnetze über orographisch abgegrenzte
Landesteile begonnen werden konnten. Von 1915 bis 1919
wurden die trigonometrischen Netze im Mittelland, von
1919 bis 1923 im Oberland rekognosziert und die notwendigen

Punktversicherungen und Winkelbeobachtungen
ausgeführt. In Abb. ig ist das gesamte heute gültige Netz
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I.-III. Ordnung des Kantons Bern dargestellt, das ebenfalls
dasjenige des Berner Jura von 1900-1908 enthält.

Für die materielle Versicherung der trigonometrischen
Punkte aller Ordnungen wurden eingedenk der verhängnisvollen

Folgen der früheren mangelhaften Arbeiten, keine
Mühen und Kosten gescheut. Sowohl für die Punkte I. als
auch für diejenigen II.—III. Ordnung sind Maßnahmen
getroffen worden, die nach menschlichem Ermessen den Verlust

eines trigonometrischen Punktes ausschließen sollten.
Gegen Naturkatastrophen sind natürlich diese Maßnahmen
unzulänglich; Verluste von Punkten aus solchen Gründen
sind aber in den letzten 40 Jahren sehr selten eingetreten.
Auf den Punkten I. und II. Ordnung Chasserai, Bantiger
und Naters sind Beobachtungspfeiler (Abb. 22) aus Stampfbeton

mit Eiseneinlagen gebaut worden, die zudem ;vinter,-
irdisch und exzentrisch versichert sind. Der überwiegende
Teil der trigonometrischen Punkte ist aber durch einen
Granitstein mit unterirdischer Granit- oder Tonbodenplatte
versichert. Im Hochgebirge sind im Zentrum Bronze-Lochbolzen

in soliden Felsen einzementiert und exzentrisch
Kreuze in den Felsen eingemeißelt. Die Versicherungsmasse

sind mit Kontrollen eingemessen und in
Versicherungsprotokollen niedergelegt (Abb. 23). Alle trigonometrischen

Punkte sind nach Art. 86 des bernischen Einführungsgesetzes

zum schweizerischen Zivilgesetzbuch öffentlich
rechtlich geschützt. Das Bestehen dieser trigonometrischen
Punkte ist im Grundbuch angemerkt.

Die Zins- und Zinseszins-Verluste des Ubernehmers
infolge Zurückhaltung des Garantiebetrages bei Aus¬

richtung der Abschlagszahlungen
Von W. Leemann, a. Kantonsgeometer

Bekanntlich entsprechen die Abschlagszahlungen im allgemeinen
nicht dem vollen Werte der geleisteten Arbeiten, weil der Arbeitgeber
eine gewisse Summe als Garantiebetrag bis zur Ausrichtung des
Restguthabens zurückbehält. Dadurch erleidet der Übernehmer Zinsverluste,
bei mehrjähriger Dauer der Arbeiten Zinseszins-Verluste.

Wenn es sich bei den Güterzusammenlegungen und Grundbuchvermessungen

auch nicht um sehr große Zinsverluste des Übernehmers handeln

kann, so dürfte das Thema für die Leser dieser Zeitschrift doch von
gewissem Interesse sein. Es soll daher im Nachstehenden gezeigt werden,
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